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Das Pfleggericht Mitterfels Mit seinen schergenäMtern, herrschaften, hofMarken, eDelsitzen

Herzog Otto III. 
auf Straubinger 
Pfennig
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Pfleger Pflegskommissär
1737 deren Gatte Ferdinand Reichsgraf  
         v. d. Wahl auf Aurolzmünster (Ried)
1748 Karl Friedrich August, Reichsgraf  
         von Ponickau († 1764)

1764 Witwe Maria Viktoria Grf. von Ponickau
1767 Maria Philippine Freifrau von Burgau 
         auf Wiesenfelden, Haag und Reibersdorf

1791 Maximilian Frh. von Asch

1761 Jakob Hayder

1783 Anton Kleber
1784 Karl Anton Märkl (ab 1803 Landrichter)

1761 Wenzeslaus Christoph Xaver Maria Yberle

Gerichtsschreiber

1799 Aufhebung der „Pfleggerichte“ und Umwandlung in provisorische „Landgerichte“
Ab 24. März 1802 „Landgerichte“ mit 1 Richter, 1 Aktuar, 1 Assessor, 1 Gerichtsdiener

Landrichter Assessor/Aktuar

1799 Florian von Rüdt
1803 Karl Anton Märkl

1818 Markus Meier, Ritter der Ehrenlegion

1838 Ludwig Wieser

1848 Gallus Jäger
1854 Georg Sebastian Brenner
1862 Benedikt Wolfart
1879 K. M. Probst

1803 Aktuar Franz Poschinger
1810 Franz von Poschinger

1830 Franz Paul von Poschinger

1847 von Voithenberg

         Joh. B. Gengler
         Josef Schönbeck

1879 Umwandlung des „Landgerichts“ Mitterfels in ein „Amtsgericht“ - Am 1. Juli 1973 Auflösung des Amtsgerichts Mitterfels

Die Hofmark – ein Patrimonialgericht

An die 50 Hofmarken6, Herrschaften, Edelsitze und gefreite 
Güter lagen im Gericht Mitterfels. Es waren gleichsam kleins-
te Staaten im Staate: Der Adelige oder ein Klosterabt war 
für die Untertanen der Hofmark die politische, wirtschaftli-
che und richterlich-polizeiliche Obrigkeit. Das war schon so 
seit 1311 und dauerte, mit Abstrichen, bis 1848 (bei den 
Klöstern bis zu deren Aufhebung 1803). 

1311 hatte Herzog Otto III. landesherrliche Rechte ge-
gen gute Bezahlung an reiche Grundherren verkauft. Er 
band Gerichtshoheit an Grundbesitz und schuf  so die Pa-
trimonialgerichte. Durch Handauflage auf  die Rechtsakte 
wurde das besiegelt, weshalb man von der „Ottonischen 
Handfeste“ spricht. In der „Erklärten Landesfreiheit“ von 
1508 waren nochmals alle Rechte bestätigt worden. 

Niedere Gerichtsbarkeit schloss die schweren „Malefiz-
vergehen“ aus, auch Streitigkeiten um Grund und Boden 
und Gantverfahren. Das blieb Sache der herzoglichen Ge-
richte und Vitztumsämter. Auch wo in kleineren Delikten das 
Maß überschritten war, musste der Täter dem Landgericht 
zugeführt werden; am Grenzzaun war die Übergabe. 

Einem Hofmarksrichter mangelte es kaum an Arbeit. Es 
gab da zu viele polizeiliche Vorschriften niedergelegt im 
Landesfürstlichen Mandat von 1598. Da ging es um Tier-
haltung und Flurschäden, um Feuersicherheit und Rauch-
fangstrafen, Mühlstrafen, Blutrunstschäden bei Raufereien, 
Gehorsamsstrafen. Dazu einige Beispiele: 

In der Tierhaltung müssen Hunde mit einem Prügel um 
den Hals am Wildern gehindert werden; dürfen Schafe, 
Gänse, Pferde nicht in umfriedete Felder getrieben werden; 
müssen Tauben eingesperrt werden, bis die Felder abge-
erntet sind. Zum Schutz der bebauten Fluren vor Wildschä-
den müssen Zäune, Gatter, Hecken, Ettern (geflochtene 
Zäune) und Fallgatter in Ordnung gehalten werden. 

Ganz streng steht es mit der Feuersicherheit; die Feuer-
beschau wird ernst genommen, die Brechhäuser und Back-
öfen müssen dreißig Schritt von den Häusern entfernt sein. 
Die Strafe bei Nichteinhaltung beträgt 1 Pfund. 

Auch das religiöse Leben war geschützt: Während des 
sonntäglichen Gottesdienstes durften keine Wirtshäuser be-
sucht werden, durfte nicht Karten gespielt werden, beson-
ders um Geld und Getränke; auf  auffällige Flucher warteten 
Bloßstellungen, wie Prangerstehen vor der Kirchentür.

Streitsucht und Zank wurde bei Frauen mit Anlegen der 
doppelten Halsgeige geahndet, wo sich zwei Zänkerinnen 
Aug in Aug gegenüberstanden und sich, zum Gaudium der 
Zuschauer, weiterhin beschimpfen und auch bespucken 
konnten. Widerspenstige gegen die Obrigkeit kamen an den 
Bock, ein Brett mit vier Löchern für Arme und Beine; oder 
es wurden ihnen Fesseln angelegt, oder sie wurden in die 
Zelle gesperrt. (Im nachfolgenden Beitrag „Amtshaus und 
Patrimonialgericht in Gschwendt“ finden sich noch weitere 
Beispiele.) 


